
 
Entschließung 

 
des Burgenländischen Landtages vom 07. Mai 2020 betreffend „Rettung der 
Gemeindeleistungen und kommunales Investitionspaket für Arbeit & 
Wirtschaft“ 
 
In den kommenden Monaten ist bei den Gemeinden und Städten mit enormen 
Rückgängen in den Bereichen Ertragsanteile und Kommunalsteuer zu rechnen. 
Diese bringen viele Kommunen in die Situation, schon ihre laufenden Kosten 
teilweise mit Fremdfinanzierung decken zu müssen. Um die drohende 
Zahlungsunfähigkeit der Gemeinden und Städte zu verhindern, ist der Bund als 
oberste Finanzbehörde der Republik Österreich gefordert, Maßnahmen zu setzen, 
um die kommunale Liquidität zu erhalten. Es geht hier vor allem um die 
Finanzierung für Personal, laufende Projekte und bereits vergebene Aufträge. Die 
Maßnahmen sollen die Ausfälle von Ertragsanteilen und Kommunalsteuer 
abdecken. 
 
Die Gemeinden und Städte Österreichs tätigen 30 Prozent der öffentlichen 
Investitionen. Vom Finanzausgleich bekommen sie nur 17 Prozent zurück. Ihre 
Investitionen sind ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Im 
Burgenland müssen die Kommunen die von ihnen bisher jährlich aufgebrachten 
100 Mio. Euro gerade auch in der Corona-Zeit antizyklisch investieren können. 
Diese kommunalen Investitionen haben sich schon bisher als funktionierender 
Konjunkturmotor bewährt, der wieder rasch durchstarten könnte, weil 
Kommunalprojekte schnell auszulösen sind und vor allem der regionalen 
Wirtschaft zu Gute kommen. Wegen der mehrfach erwähnten 
Einnahmenrückgänge braucht es aber dafür ein kommunales Investitionspaket. 
Dieses soll aus einem Solidaritätsbeitrag von Vermögenden („Millionären“) gespeist 
werden. 
 
 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Die Burgenländische Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung 
heranzutreten, diese möge:  
 

• Maßnahmen setzen, um die Ausfälle von Ertragsanteilen und 
Kommunalsteuern für die Gemeinden abzudecken und 

• ein kommunales Investitionspaket schnüren, welches durch einen  
Solidaritätsbeitrag von Vermögenden („Millionären“) finanziert werden soll 
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